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Heilpraktikerschule Likamundi

Infektionskrankheiten

Arbeitsanleitung

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie kennen ja mittlerweile die Vorgehensweise bei der Bearbeitung eines Skriptes.

1. Lesen Sie das Skript gründlich durch und unterstreichen Sie die wichtigen Stichworte mit 
einer Leuchtfarbe.

2. Notieren Sie sich Fragen am Rand. Einige Antworten werden sich aus dem weiteren Lesen 
ergeben, andere schlagen Sie in Ihrer Literatur nach.

3. Tragen Sie alle neuen medizinischen Fachausdrücke in Ihr Wörterbuch ein.

4. Das Kapitel Infektionskrankheiten ist wohl die umfassendste Lernaufgabe in ihrer Heil-
praktikerausbildung. Nehmen Sie sich einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten vor, an dem 
Sie regelmäßig mit den Infektionskrankheiten beschäftigt sind. Eine geordnete Vorgehensweise 
ist sinnvoll:

Arbeitsanleitung
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I. Infektionskrankheiten mit
Meldepflicht bei

Verdacht, Erkrankung und Tod
(VET)

1. Botulismus
Botulismus von lat. botulus = Wurst
Botulismus ist eine bakterielle Lebensmittelvergiftung
mit dem Botulinumtoxin und keine Infektion. 
Ansteckung ist nicht möglich.

Meldepflicht
Bei Verdacht, Erkrankung und Tod

Erreger
Erreger ist der Botulismusbazillus (Clostridium botulinum), der nur unter Luftabschluss auskeimt 
(Anaerobier), z.B. in verdorbenen Konserven (gewölbter Deckel) und dort sein Toxin entwickelt. 
Das Toxin des Botulismusbazillus bewirkt das Krankheitsbild, es ist eines der stärksten Zellgifte 
überhaupt.
 
Inkubationszeit
Stunden, manchmal 4-6 Tage, selten bis 14 Tage

Übertragung und Vorkommen
Botulismusbazillen kommen überall im Boden vor. Aufnahme von Bazillen oder Sporen ist unge-
fährlich. Erst beim Auskeimen unter Luftabschluss bildet sich das Toxin.

Nachweis
Das Toxin wird im Blut und in verseuchten Nahrungsmitteln nachgewiesen.

Leitsymptome
• Magen-Darm-Beschwerden
• Kopfschmerzen
• Sehstörungen
• alles bei vollem Bewusstsein

Infektionskrankheiten mit Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und Tod
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Krankheitsverlauf
• Charakteristisch sind Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstop-

fung und Schmerzen. 
•  Nervenlähmungen entstehen durch das Botulinumtoxin. Sie machen sich an den Augen-

muskeln mit Doppeltsehen und Schielen zuerst bemerkbar, dann lähmen sie auch den Ver-
dauungskanal mit Schluck- und Sprachstörungen. 

•  Temperatur und Puls sind normal. 
•  das Bewusstsein bleibt erhalten.
•  der Tod tritt meist nach ca. 8 Tagen durch zentrale Atem- oder Kreislauflähmung ein.

Erste Hilfe
Erbrechen herbeiführen
Reinigung durch Einlauf
Abführmittel
Magenauspumpen
Schockbekämpfung
Krankenhauseinweisung
Antibiotika sind wirkungslos.

2. Cholera
Definition
Brechdurchfall durch eine plötzliche und schwere Infektion des Dünndarms. Dieser verliert bis zu 
10 Liter Wasser am Tag, was zu rascher Austrocknung und Tod innerhalb weniger Stunden führen 
kann. 

Meldepflicht
Bei Verdacht, Erkrankung und Tod; Meldepflicht auch für Ausscheider

Erreger
Bakterium Vibrio cholerae Typ O1 und Typ O139

Inkubationszeit
wenige Stunden bis 5 Tage

Übertragung
verseuchtes Wasser und Lebensmittel,
durch Kontaktinfektion, einziges natürliches Reservoir/ Vermehrungsort der Bazillen ist der 
Mensch;

Vorkommen
vorwiegend in Asien (Indien, Pakistan und Burma), teilweise in Afrika

Nachweis
Im Stuhl werden massenhaft Erreger ausgeschieden.

Infektionskrankheiten mit Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und Tod


